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34 L'ART SUISSE

ein objektives, auf rein sachliche Erwägungen gegrün-
detes Urteil über den Wert künstlerischer Leistungen
nicht abzugeben vermag;

4. dass selbst der gewandteste Laie als Jurymitglied
niemals im Stande ist, dem mit sicherem Blicke ausge-
rüsteten Fachmanne bei der gebotenen raschen Beurtei-
lung der Ausstellungsobjekte zu folgen;

5. dass die Zusammensetzung der Jury mit Künstlern
und Laien die ernstliche Gefahr naherückt, dass die
wirklich künstlerische Wertung vor dilettantischen Dis-
kussionen zurücktritt,

folgende Resolution gefasst :

I. Die Delegiertenversammlung ist von der Kunstde-
batte, welche die eidgenössischen Räte in ihrer letzten
Session geführt haben, peinlich berührt;

II. Die Delegiertenversammlung bedauert, dass die
eidgenössische Kunstkommission einen Laien zum Mit-
glied der Jury gewählt hat;

III. Die Delegiertenversamlung richtet im Interesse
der bildenden Kunst und ihrer weiteren gedeihlichen
Entwicklung an das eidgenössische Departement des

Innern die dringende Ritte, bei allen vom Bunde ver-
anstalleten Kunstausstellungen die zu wählende Jury
jeweilen ausschliesslich aus Künstlern zu bestellen.

Die gelreue Wiedergabe aus dem Verhandlungspro-
tokolle bezeugt der Gentraivorstand der Gesellschaft
schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten.

Des weitern hat die Delegiertenversammlung folgende
Beschlüsse gefasst :

Auf Antrag Vibert, wird der G. V. beauftragt an
massgebender Stelle wegen der Interdiction der Affiche
".Yiîiiet vorstelliii" zu werden.

Auf Antrag Vautier wird der G. V. beauftragt an den
Werken der Mitglieder der G. S. M. B. A. an der natio-
nah Ausstellung Bern 1914 Schilde mit dem Namen der
Gesellschaft anbringen zu lassen.

Auf Antrag Lugeon wird der C. V. beauftragt, den
Herren Sländerälen Lachenal und Robert den Dank der
Gesellschaft für ihre mutige Verteidigung der Interessen
der Kunst bei Anlass der Kunsldebatte im Ständerate
auszusprechen.

Generalversammlung 1914.

Die diesjärige Delegierten- und Generalversammlun-
gen sind auf die 20. und 21. Juni fest gesetzt und wer-
den in Aarau abgehalten werden da sich die Sektion
Aargau mit deren Übernahme bereit erklärt hat.

Mitteilungen der Sektionen.

W
Die Sektion "Waadt,

bringt folgende zwei Motionen zur Diskussion an der
Generalversammlung vor:

1" As ist VWmscAen e/a.s'.y sie4 in Ae/fZ/o/ien m/Z
me/ir a/s wet Z/efe^/erZen, J/fmZerAe/Zm an c/en Gene-
ra/nensa/nnr/nnigen ner/ne/en fassen /rönnen.

2° ö/e AeA'Z/on WaacfZ ncrfam/Z e/ass Ar/. unserer
A/aZa/e« wörZf/eA au/ye/assZ werc/e «nc/ c/ass so/n/l che

/V//Zy//ec/er c/er Gese//sc4q/Z res/), c/er Ae/rZ/on /Ares
VEoAno/*Zes angreAören müssen.

Lausanne, den 5. April 191ft-

<^>

Vorschlag der Sektion Neuenburg

betr. die Wahl der Jury.

Die Sektion Neuenburg bringt folgende Motion zur
Tagesordnung der nächsten Generalversammlung vor:

In Angesicht der Schwierigkeiten mit welchen die wie-
derholten Konsultationen der Sektionen für die Zusam-
menselzung der Jury-Vorschlagslisten verbunden sind
und in Erwägung der Vorteile die eine raschere ./Ende-

rung in der Zusammensetzung derselben bieten würden,
schlägt die Sektion Neuenburg vor, dass in Zukunft die

Generalversammlung nicht nur eine 7-gliedrige Jahres-

jury ernenne, sondern eine Liste von 20 Namen auf-
stelle. Diese würde die Vorschlagsliste für alle im lau-
fenden Jahre zu wählenden Jurys bilden. Auf dieser
Liste könnten nur diejenigen Künstler figurieren die im
verflossenen Jahre nicht als Jurymitglied geamtet haben.
Sie werden der Stimmenzahl nach eingetragen und die

7 ersten — resp. 5 Maler und 2 Bildhauer — sind als

Jahresjury anzusehen.

Verschiedenes.

Nationale Kunstausstellung, 1914.
JURY

In die Aufnahme-Jury für die Nationale Kunstausstel-
lung, die während und im Areal der Landesausstellung
stattfindet, haben die Künstler, die Werke angemeldet
haben, folgende Vertreter gewählt : Die Maler F. Hodler,
C. Amiet, M. Buri, Ed. Vallet, A. Hermanjat, G. Gia-
cometti und die Bildhauer H. Siegwart und J. Vibert.
(Suppleanten : Die Maler E. Boss und 0. Vautier, Me-
dailleur EL Frey und Bildhauer E. Angst.) Die Kunst-
kommission ordnet in die Jury ab ihre Mitglieder Maler
A. Silvestre (vom Amtes wegen Präsident der Jury),
Fabrikant R. Bühler und Maler Ed. Berta.

<S8>

Unser Kunstblatt 1914.
Radierung von Ed. Vallet.

Die fVeae ZürcAer Z?/Zan// vom 2. April spricht sich
über unser Kunstblatt, daswir in dieserNummer wieder-
geben, volgendermassen aus :

Das Kunstblatt, das die Gesellschaft Schweiz. Maler,
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